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9fe. 40 SPteft«. fdütteij. Ç<mbW..3eitnng („äReiftcrblatt")

Sebingungen oon ben SBafferroetfen auf ihre Soften
Haupt» unb Serteifleitungen ju erftetlen finb, enthält baS

Aegulatio für' bte Abgabe oon Drlnfroaffer an Rrioate
feine Beftimmungen. Die ©ntfdheibung liegt bemnach in
jeb.'m eittjelnen §aße im freien ©rmeffen beS ©emeinbe»
rateS, refpeftioe ber ©emeinbe, fofern eS fi<h um ein»

malige Ausgaben oon über 150,000 §t. hanbelt (Attifel
28 unb 6 ber ©emeinbeorbnung). gür bte Anroenbung
eine§ rechtlichen 3roangeS befiehl alfo fetne Sorfdhrift.
Der Refutrent ift beSljalb aucl) nicht in ber Sage, fich
auf eine folche ju Berufen, roenn er oerlangt, ba| bie
ftäbtifchen SBafferroerfe eine SSerteilleitung btS jur refur»
renlifchen ©igentumSgrenje erfteflen. SlnberfeitS beroegt
fiel) ber Stabtrat burdjauS auf bem Soben bes Regle»
men tel, menn er bem Refurrenten ben Anfchlufj an bie
ftäbtifche SBafferoetforgung nur unter ber Bedingung ge»

mähren miß, bah letzterer bie Soften ber erforderlichen
Qrceigteitung oon ber Hauptleitung bis jur prioaten
©igentumSgrenje unb im ißrioateigentum felbft über»
nehme. Artifel 29 beS fraglichen RegulatioS beftimmt
nämlich : „©orooljl bie Ausführung ber Zweigleitungen
oon ber Hauptleitung bis jur ißrioat ©igentumSgrenje,
al§ aucl) bie Seitung auf ißrioateigentum bis unb mit
SBaffermeffet wirb buret) bte ®aS» unb äßaffenoetfe be=

forgt. ©ämtliche ©rfMungSîoften finb nach oom ©e»
meinberate feftgefetgem Dartf oom Abonnenten ju oer»
gttten." ßubem fd^reibt Artifel 4 beS RegulatioS oor,
ba| bit Abgabe oon SBaffer nur an folche ißrioate ftatt»
finbe, für beren ©runbftüdfe bie 3uleitung ofjne Beruh»
rung fremben ©igentumS bireft an bie Hauptleitung an»
gefchloffen toetben fönne, ober auch, toenn ber betreffenbe
tprioate ftch über ben ©rroerb be§ DurchleitungSrtcf)teS
buret) bajtoifcf)enliegenben fremben ©lunbbefitj auSroetfe.

©oroeit jufolge ber geltenben 93or)chtilten eine ©e»

bunbenfjeit ber ftäbtifchen SBafferrcerfe in bejug auf bie

3ulaffung jur Benütjung ber Drinfroafferoerforgung be=

fleht, hat demnach ber Stabtrat bem refurrentifcfjen Se»
ge^ren entfprochen.

b) @S bleibt demnach noch ju prüfen, ob bie be=

ftef)enben Borfchriften im SRegulatio für bie Abgabe oon
ïrinfroaffer„ an ißrioate mit bem ©runbfat) ber ©leid)»
lieft, oor bem ©efetje oereinbar feien. Diefe grage ift
im ©egenfat) jur refurrenttfcljen Behauptung, unjroeifel»
haft ju bejahen. Der ©runbfat) ber Rechtsgleichheit oer»
langt nidht, bafj bie ftäbtifchen SBaffermerfe in alle Seile
ber ©emeinbe ober gar nach allen abgelegenen Höfen
Haupt» unb Serteilleitungen erftellen. ©ine folcfje gorbe»
rung, mie jte im refurrentifdhen Segehren unb in beffen
Segrünbung jum AuSbrucf fommt, mürben gegen alle
roirlf<hafsti<hen ©runbfähe, beren (Einhaltung insbefonbere
auch oon ©emetnbebetrieben geforbert roetben muf), in
höchftem Stahe oerftojjen unb mühte gerabeju einer fraffen
3jec|t§ungleichheit rufen. Den ftäbtifchen Organen muh
bie oolle ©ntfchliehungSfreihett darüber, roo Haupt» unb
Serteifleitungen erfteflt merben foßen, redhtlich juge»
toben merben, @S muh 'h«en oernünftiger Söeife er»
iaubt fein, ftch hiebei auSfdf)liehli<h non mirifcf) afilichert
•Hücfftdhten unb 3roecfmähigfeitSgrünben leiten ju laffen,
insbefonbere auch non ber finanjießen SeiftungSfähigfeit
oer ®aS» unb SBaffermerfe unb ber ©emeinbe überhaupt.

Aber auch baoon fann fetne Rebe fein, bah bte Bor»
Mjrift, mon ach fämtlidhe ©rfteßungsfoften ber 3metq=
itongen oon ber HoupHeilung bi§ jur Berbrauchsfleße
nom betr. Abonnenten ju oergüten finb, gegen ben ©runb»
18^ ber Rechtsgleichheit oerftohe. @§ ift im ©egenteil
I" fugen, ba| btefe Borfchrift bie beftehenben tatfächlidhen
torfdhtebe in burchauS angemeffener unb oernünftiger
^etfe berüdfftdhtigt. S)ie Bor» unb Bachteile ber gün»
Mfren ober ungünftigeren Sage ber einjelnen Siegen»
lüften jur Berteifleitung faßen nach Her geltenben Rege»

lung in aßen güßen auf bie SiegenfdhaftSeigentümer. 5Diefe
aße finb bemnach rechtlich gletchgefieflt.

®ie oom Refurrenten aufgefteßte Behauptung, bah
bte ©tabt ihm aufjer ber aßgemeinen ©ebühr (SBaffer»
jin§) noch eine befonbere Seiaftung, bie anberen nicht
jufomme, überbinben rooße, ift eine irrtümliche. Radf)
bem SBafferabgaberegulatio unb ben Darlegungen ber
Bermaltung ber tedhnifchen Setriebe merben bie Soften
für bie 3u>eiglettung oon ber Haupt» ober Berteifleitung
bi§ jum SJaffermeffer jebem Abonnenten ohne Aufnahme
überbunben.

Der Hùuueté beS Refurrenten auf Artifet 14 beS

mehrerroägnten Regulation roonadh bei Aufhebung eines
Abonnements bie im öffentlichen Soben liegenben 3<oeig=
leitungen ©tgentum ber SBaffermerfe oerbleiben unb mc=
nach bie Direftion ber ©as» unb SBaffexraerfe auch be«

rechtigt ift, bie Trennung ber Sprioatleitung (3meigleitung)
oon ber öffentlichen Seitung (Haupt» ober Berteifleitung)
ju bemetfftefligen, fprtctjt feineêmegS für bie Richtigfett
ber refurrentifchen Auffaffung. Diefe Borfdjjrift miß
lebiglich oerhüten, bah nach Aufhebung eines Abonne»
mentS öffentliche Ströhen jroecfS H^auSnahme oon3feig=
leitungen buret) Sf3rir>ate aufgegraben merben unb oer»
hinbetn, bah otn fernerer SBafferbejug nodh möglich ift.
Btit ber Berpflid)tung jur Bergütung ber ©rfteflurtgS»
foften oon 3roeiglettungen ftefjt biefe Borfdhrift nicht im
SBtberfpruch-

(krbcuKUvtmu
Der 3entraloorftanb bes Schroeijerifdhen ©enterbe»

oetbanbed mählte an bie neu gefctjaffene ©teile
eineS BerbanbSfefretärS auS 175SemerbernHenut
Robert 3accarb oon St. ©roi?;, Sefretär im Bureau
industriel Suisse in Saufanne. bte Som miff ion
für BerfidherungSmefen mürbe gewählt Dr. ©agianut
in 3ö*ifh als Biitglieb unb i)Mfibent, unb Rubolf
Stämpfli, Sudhbrudereibefiher in Sern, als Btit»
gtieb ber Sommiffion für SehrlingSmefen ©emerbe»

fefretär ©übler in SBeinfelben.

Hus$tellu#fl$ircse».
©emerbeauSfteßung in SBSbenSmil. Auf ©runb

ber eingegangenen Anmelbungen tourbe bie Durchführung
einer ©eroerbeauSfteflung in SBäöenSroi! in ber 3«it oom
23. bis 27. April 1924 befcfjloffen.

Sujerntfch-fontonale ©emerbeauSfteflnng 1924, ©S

mag bie Sefer intereffieren, einmal etmaS oon ber 3en»
traileitung biefeS heimatlich nationalen Unternehmens ju
erfahren, baS als fantonale ©eroerbeauSfteflung oom
28. Quni bis 3. Auguft 1924 in Sujern bie ®c»

jeugniffe unfereS gewerblichen gleifjeS unb gortfchritteS
jur Sctjau bringen roirb.

3ur Durchführung biefer auSgebehnten unb oieloer»

jmeigten QBee müffen eine ganje Reihe oon Organen
ineinanber greifen, roie bte Räber eines UhrmerfeS. DaS
treibenbe Seitorgan ift baS OrganifationSfomitee, bem

fiel) eine Reihe oon UnterfomiteeS angliebern. ;. Qebecn-.t

einjelnen biefer Organismen ftnb je ein Bräfibent unb
ein Bijepräfibent oorgefteßt, beren Ratnen mir hier jur

SV, 40 JSüstr. schwetz. HmrdW.Zettuug („Meisterblatt«)

Bedingungen von den Wasserwerken auf ihre Kosten
Haupt- und Verteilleitungen zu erstellen sind, enthält das
Regulativ für die Abgabe von Trinkwasser an Private
keine Bestimmungen. Die Entscheidung liegt demnach in
jedem einzelnes Falle im freien Ermessen des Gemeinde-
rates, respektive der Gemeinde, sofern es sich um ein-
malige Ausgaben von über 150,000 Fr. handelt (Artikel
28 und 6 der Gemeindeordnung). Für die Anwendung
eines rechtlichen Zwanges besteht also keine Vorschrift.
Der Rekurrent ist deshalb auch nicht in der Lage, sich

auf eine solche zu berufen, wenn er verlangt, daß die
städtischen Wasserwerke eine Verteilleitung bis zur rekur-
renlischen Eigentumsgrenze erstellen. Anderseits bewegt
sich der Stadtrat durchaus auf dem Boden des Regle-
mentes, wenn er dem Rekurrenten den Anschluß an die
städtische Wasserversorgung nur unter der Bedingung ge-
währen will, daß letzterer die Kosten der erforderlichen
Zweigleitung von der Hauptleitung bis zur privaten
Eigentumsgrenze und im Privateigentum selbst über-
nehme. Artikel 29 des fraglichen Regulativs bestimmt
nämlich: „Sowohl die Ausführung der Zweigleitungen
von der Hauptleitung bis zur Privat Eigentumsgrenze,
als auch die Leitung auf Privateigentum bis und mit
Wassermesser wird durch die Gas- und Wasserwerke be-

sorgt. Sämtliche Erstellungskosten sind nach vom Ge-
meinderate festgesetztem Tarif vom Abonnenten zu ver-
güten." Zudem schreibt Artikel 4 des Regulativs vor,
daß die Abgabe von Wasser nur an solche Private statt-
finde, für deren Grundstücke die Zuleitung ohne Berüh-
rung fremden Eigentums direkt an die Hauptleitung an-
geschlossen werden könne, oder auch, wenn der betreffende
Private sich über den Erwerb des Durchleiiungsrechtes
durch dazwischenliegenden fremden Grundbesitz ausweise.

Soweit zufolge der geltenden Vorschriften eine Ge-
bundenheit der stadtischen Wasserwerke in bezug auf die

Zulassung zur Benützung der Trinkwasserversorgung be-

steht, hat demnach der Stadtrat dem rekurrentischen Be-
gehren entsprochen.

b) Es bleibt demnach noch zu prüfen, ob die be-

stehenden Vorschriften im Regulativ für die Abgabe von
Trinkwasser an Private mit dem Grundsatz der Gleich-
hell vor dem Gesetze vereinbar seien. Diese Frage ist
im Gegensatz zur rekurrentischen Behauptung, unzweifel-
haft zu bejahen. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit ver-
langt nicht, daß die städtischen Wasserwerke in alle Teile
der Gemeinde oder gar nach allen abgelegenen Höfen
Haupt- und Verteilleitungen erstellen. Eine solche Förde-
rung, wie si? im rekurrentischen Begehren und in dessen

Begründung zum Ausdruck kommt, würden gegen alle
wirtschast lichen Grundsätze, deren Einhaltung insbesondere
auch von Gemetndebetrieben gefordert werden muß. in
höchstem Maße verstoßen und müßte geradezu einer krassen
Rechtsungleichheit rufen. Den städtischen Organen muß
die volle Entschließungsfreiheit darüber, wo Haupt- und
Berteilleitungen erstellt werden sollen, rechtlich zuge-
standen werden. Es muß ihnen vernünftiger Weise er-
laubt sein, sich hiebei ausschließlich von wirtschaftlichen
Rücksichten und Zweckmäßigkeitsgründen leiten zu lassen,
insbesondere auch von der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Gas- und Wasserwerke und der Gemeinde überhaupt.

Aber auch davon kann keine Rede sein, daß die Vor-
christ, wonach sämtliche Erstellungskosten der Zweig-
leitungen von der Hauptleitung bis zur Verbrauchsstelle

betr. Abonnenten zu vergüten sind, gegen den Grund-
last der Rechtsgleichheit verstoße. Es ist im Gegenteil
N !agen, daß diese Vorschrift die bestehenden talsächlichen
unterschiede in durchaus angemessener und vernünftiger
àise berücksichtigt. Die Vor- und Nachteile der gün-
Wren oder ungünstigeren Lage der einzelnen Liegen-
Ichasten zur Verteilleitung fallen nach der geltenden Rege-

lung in allen Fällen auf die Liegenschaftseigentümer. Diese
alle sind demnach rechtlich gleichgestellt.

Die vom Rekurrenten aufgestellte Behauptung, daß
die Stadt ihm außer der allgemeinen Gebühr (Wasser-
zins) noch eine besondere Belastung, die anderen nicht
zukomme, überbinden wolle, ist eine irrtümliche. Nach
dem Wasserabgaberegulativ und den Darlegungen der
Verwaltung der technischen Betriebe werden die Kosten
für die Zweigleitung von der Haupt- oder Verteilleitung
bis zum Wassermesser jedem Abonnenten ohne Ausnahme
überbunden.

Der Hinweis des Rekurrenten auf Artikel 14 des

mehrerwähnten Regulativs, wonach bei Aufhebung eines
Abonnements die im öffentlichen Boden liegenden Zweig-
leitungen Eigentum der Wasserwerke verbleiben und wo-
nach die Direktion der Gas- und Wasserwerke auch be-

rechtigt ist. die Trennung der Privatleitung (Zweigleitung)
von der öffentlichen Leitung (Haupt- oder Verterlleitung)
zu bewerkstelligen, spricht keineswegs für die Richtigkeit
der rekurrentischen Auffassung. Diese Vorschrift will
lediglich verhüten, daß nach Aufhebung eines Abonne-
ments öffentliche Straßen zwecks Herausnahme von Zweig-
leitungen durch Private aufgegraben werden und ver-
hindern, daß ein fernerer Wasserbezug noch möglich ist.
Mit der Verpflichtung zur Vergütung der Erstellungs-
kosten von Zweigleitungen steht diese Vorschrift nicht im
Widerspruch.

Verdinxttivtîî».
Der Zeutralvorstand des Schweizerischen Gewerbe-

Verbandes wählte an die neu geschaffene Stelle
eines Verbandssekretärs aus 175 Bewerbern Herrn
Robert Jaccard von St. Croix, Sekretär im Lureau
inclrwtrwl 8uis8k in Lausanne. In die Kommission
für Versicherungswesen wurde gewählt Dr. Cagianut
in Zürich als Mitglied und Präsident, und Rudolf
Stämpfli, Buchdruckereibesitzer in Bern, als Mit-
glied der Kommission für Lehrlingswesen Gewerbe-
sekrelär Gubler in Weinfelden.

Huîîtî»i»»gwe!î>.
Gewerbeausstellung in Wädenswil. Auf Grund

der eingegangenen Anmeldungen wurde die Durchführung
einer Gewerbeausstellung in Wädenswil in der Zeit vom
23. bis 27. April 1924 beschlossen.

Luzernisch-kantonale Gewerbeausstellung 1924. Es
mag die Leser interessieren, einmal etwas von der Zen-
tralleilung dieses heimatlich nationalen Unternehmens zu
erfahren, das als kantonale Gewerbeausstellung vom
28. Juni bis 3. August 1924 in Luzern die Er-
zeugnisse unseres gewerblichen Fleißes und Fortschrittes
zur Schau bringen wird.

Zur Durchführung dieser ausgedehnten und vieloer-
zweigten Idee müssen eine ganze Reihe von Organen
ineinander greifen, wie die Räder eines Uhrwerkes. Das
treibende Leitorgan ist das Organisationskomitee, dem

sich eine Reihe von Unterkomitees angliedern. Jedem t
einzelnen dieser Organismen sind je ein Präsident und
ein Vizepräsident vorgestellt, deren Namen wir hier zur
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Kenntni! bringen: Drganifationlïomitee: ©hren»
präftbenten bie fterren Sieg.=Sîat $ofef ffret) unb Stabt»
präfibent dr. 3immerti. fßräfibent: £>err Ka> l Sßeib»

mann; Sizepräfibenten: Herren ©roßrat Qofef ßemp
unb 3. Tobler, Qnfiallateur. — Saufomitee: ißcäfi»
bent: $err ©tabirat @. Sogt ÏÏCrd^iteEt; Sizepräfibent :

£err Kantonlbaumeifter D. Salthafar. — ffinanz»
tomitee: ißräfioent: .fperr ®. 3. Sucher, Suchbruderëi»
befitjer; Sizepräfibent : £>err dr. ©autier, Sanfter. —
ißreßtomitee: ißräfibent: £jerr Kuno Müller, Aboo»

tat; Sizepräfibent: £err dr. ffranz fieinemann, Siebattor.
— iß ottj ei tomitee: ißräßbent: |>err Dberftlieutnant

^eflmöller, ©hef bei Kontrollbureaul; Sizepräfibent:
.fperr D. ©djnpber, Kaufmann. — Aulfiellung!»
tomitee: fßtäßbent: |>err Stöbert ßemp, SJiöbelfabri»
tant, ©mmenbrücte; Sizepräfibent: ^err ff. 3- äßeber,
Kaufmann. — äßirtfdjaftlfomitee: präfibent: £>err
@b. Seimgruber, |>otelier; Sizepräfibent : £>err 3- Sad;»
mann, Meßgermetfter. — Unterhaitungif omitee:
ißräfibent: |>err ff. Sühlmann, ©efangbireftor; Size»

präfibent: §err ff- Stenner.
delegierte bel Kantonaloetbanbel: £>err Albert ißabft,

fßräfibent bel ©ewerbeoerbanbe! Sßilltlau; .fperr .fpun»

teter, ißräfibent bei ©ewerbeoerbanbe! Stetben; .<petr

ffriebrich jSßüeft, ißräfibent bel ©ewerbeoerbanbe! bei
Kanton! ßujern.

Seit Monaten fcßon haben bie ©jungen unb Se»

ratungen bei Drganifationlfomiteel, mie audi ber obge»

nannten ©pejialfomiteel eingefe^t. Möge bal oielfeitige
ßufammenarbeiten im alten unb im neuen 3a^re gefrönt
werben ootn cerbienten ©rfolge biefel gemeinnützigen
Unternehmen!.

die ïttiiftgeroerWtdje Aufteilung in ^Sarll. die
internationale Aulftellung für moberne beforatioe unb
angeroanbte Kunft 19 25 in ißaril, für beren Sefdpcfung
ber Sunbelrat einen Krebit oon 300,000 ffr. beantragt,
ift nad) ber Abfidjt ber Seranftalter roeber all Kunft»
aulfteEung im engern ©inné bei äßorte! nod) at! ge»

roötjnlidje ^fnbufttie» unb ©ewerbeaulftellung ober gar
all Serfauflmeffe aufjufaffen. ©ie fotl nicf)t bie ge»

famte ißrobuftion einel Sanbel, fonbern ftrifte nur mo»
berne Schöpfungen non aulgefprodjen fünflterifdiem ©lies»

ratter unb wirtlicher Originalität umfaffen. @1 wirb
befonbere! ©ewid)t barauf gelegt, baß ©nfemble! mit
allen ihren $ubehörben unb nur wenn bal nicht mög»
lid) ift, ©injclobjefte in Sitrinen ufw. äulgeftellt werben,
die Aulftellung oerfolgt auch wirtfchaftlicbe 3wecte. ©ie
foil im Sßettbemerb unter ben Sölfern über bie ißrobuf»
tion jebe! einzelnen berfelben an oerfäuflichen Serien»
artifeln orientieren unb ihnen bamit auf bem -Sßeltmartt
neue Abfaßmöglichfeitcn fchaffen. ffür ben biretten Ser»
fehr mit ber tarifer AulfteHunglleitung foil ber fd)roei»
gertfdje ©efanbte in ißaril all ©eneraltommiffär bezeichnet
unb all leitenbel oerantmortlidjel Organ für bie.fdjwei»
jetifdje Abteilung eine befonbere Aulfietlunglfommiffion
oon 11 Milgliebern eingeftßt werben, bie com Sunbe!»
rat ju wählen finb. ffür ben Sollzug ber Sefdjlüffe
wirb fobann noch ein fteinerer Slrbeitlaulfchuß befteüt,
unb bie Slulwaht ber eingefanbten Obfette einer aul
Künftlern, 3«buftrteUen unb neutralen ffachteuten ju=
fammengefehten 3uï9 übertragen.

(9Jtitgeteitt.)

die (£ontinentat=Sidht= unb Apparatebau»
©efellfd)aft in dübenborf oeranftaltet wieberum
auf oielfeitigen SBunfd) ihrer Kunbfchaft einerfeitl unb
anberfeit! im 3«tereffe ber autogenen Metallbearbeitung

im allgemeinen einen ©chmeißfur! unb s war 00m 9.

bi! 12. 3anwûr 1924 in ihren SBerfftätten in düben»
borf. der theoretifche Unterricht fowoht, wie auch ber
praftifche werben oon geübten ffachteuten erteilt unb jwar
oon 8—12 unb 13V.>—17 Uhr laut nachftehenbem fßro»

gramm.
Allfäliige 3ntereffenten ftnb ju bièfem Kurfe freunb»

tichft eingelaben unb ift ihnen ©elegenheit geboten, fich
mit bem Schmeißen fänttlicßer Metalle fomle niit ber
^anbhabung ber Apparate oertraut ju ma^en. Außer
oerfchieDenen Ajetplenerjeugunglapparaten werben auch

diffoulfcßweißanlagen in Selrteb genötnmen. däl neue

Arbeitloetfahren fomie bie Apparate biefer betannten
ffirma, bie bal Sleuefte auf bem ©ebiete ber autogenen
Metallbearbeitung barftellen, werben allgemeine! Qnter»
effe finben. ' '

die Anmetbungen ju biefem Kurfe werben bil 7.

3anuar entgegengenommen, dal Kursgelb beträgt 40
ffranfen unb ift bei ber Anmetbung auf bal fßoßfd)ecf=
fonto ßürid; VIII/2555 einjujahlen. die Seredhtigung
jur Teilnahme am Kurfe tritt mit ber ©rfüllung biefer
Sorfcßrift in Sßirfung bil pr Sefeßung ber oerfügbaren
fßläße. ffür bisherige fowie für neue Kunben ift bal
Kurlgelb auf 25 ffr. rebujiert. Qn obigen dajen ift bie

©ntfd^äbigung für ben Serbraudh oon Ajelpten unb ©auer»
ftoff fomie ben ßufatzmaterialien inbegriffen. @1 wirb ben

Teilnehmern empfohlen, sum Schweißen geeignete Heine

©egenftänbe in oerfchiebenen Metallen, wenn möglich,
mitzubringen unb jur Serfügung ju halten, die Unfall«
oerfidjerung geht ju Saften ber Teilnehmer.

Srogramm:
Mittwod) 9—101/2 Uhr: Theorie über Ajetplen« unb

©auerfloff unb beren Sehanblung. Qnbetriebfehung
ber ©chweißfteüen, fflammenregulierung, Seßanb«
lung ber ©^weißbrenner, Stebujieroentiie unb ffla«
fcßenoentile. »

'

IOV2—12 unb 1372—17 Ußr: ©ifen» unb ©rauguß«
©^ weißübungen.

donnerltag 8—972 Uhr: Theorie über bal Schweißen
oon ©ifen unb ©ußeifen, Stahlguß unb Meffing,
Kupfer unb Aluminium, Sleilötung unb £artlötung
mit ©auerftoff'Ajetplen.

972—12 unb 1372—17 Uhr: ©ifen», ©rauguß» unb

Stahlguß unb ©taßlSchweißübungen. 1

ffreitag 8—972 Uhr: Theorie über ffunttion unb Se»

bienung ber Ajetplenapparate unb diffoulga!»
apparte. Konfiruftion ber Schweißbrenner, Stebu»

zieroentile unb SBafferoorlagen unb ihre fachgemäße

Sißanblung.
91/2-12 unb 1372—17 Uhr: Meffing, Kupfer unb Alu»

mimum»©d)meißübungen.
©amitag 8—972 Ut)r : Theorie über bal autogene ©chnei»'

ben, Konfiruftion ber ©djtoeißbrenner,- Koftenbere^»

nung über autogene! ©cßweißen unb ©«hneiben unb

Sergleichung oerfchiebener ©chweißoerfahren.
972 — 12 Ùbr: Aügemeine Schweiß» unb ©dhneibübungen,

fowie hartlöten unb Sleilöten., ;

üer$@ieäe»M.

f Satiuntemhmer Albert ©eißberget»
Sieftal ftarb am 22. dezember nad) fürzer Kranfheü
im Alter oon 58 fahren. -

f gfmmermetfter Qalob Sölflin ix MogeWberg
(St. ©allen) ift im Alter oon 70 fahren geßorben.

f Steinhauermeifter ©ottlieb Soeher it
fcherli (Sern) ftarb int Alter oon 92 3a|ren. @t

'

ber ältefte ©emeinbebürger ooit Könij. ' ' ^^1
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Kenntnis bringen: Organisationskomitee: Ehren-
Präsidenten die Herren Reg.-Rat Josef Frey und Stadt-
Präsident Dr. Zimmerli. Präsident: Herr Ka,l Weid-
mann; Vizepräsidenten: Herren Großrat Josef Zemp
und I. Todter, Installateur. — Baukomilee: Pcäst-
dent: Herr Stadirat E. Vogt, Architekt; Vizepräsident:
Herr Kantonsbaumeister O. Balthasar. — Finanz-
komitee: Präsident: Herr C. I. Bucher, Buchdruckerei-
besitzer; Vizepräsident: Herr Dr. Sautier. Bankier. —
Preßkomitee: Präsident: Herr Kuno Müller, Advo-
kat; Vizepräsident: Herr Dr. Franz Heinemann, Redaktor.
— Polizeikomitee: Präsident: Herr Oberstlieutnant
H. Hellmüller, Chef des Kontrollbureaus; Vizepräsident:
Herr O. Schnyder, Kaufmann. — Ausstellungs-
komitee: Präsident: Herr Robert Zemp, Möbelfabri-
kant, Emmenbrücke; Vizepräsident: Herr F. I. Weber,
Kaufmann. — Wirtschaftskomitee: Präsident: Herr
Ed. Leimgruber, Hotelier; Vizepräsident: Herr I. Bach-
mann, Metzgermeffter. — Unterhaltungskomitee:
Präsident: Herr F. Bühlmann, Gesangdirektor; Vize-
Präsident: Herr F. Renner.

Delegierte des Kantonalverbandes: Herr Albert Pabst,
Präsident des Gewerbeverbandes WilUsau; Herr Hun-
keler, Präsident des Gewerbeverbandes Reiben; Herr
Friedrich Müsst, Präsident des Gewerbeverbandes des
Kantons Luzern.

Seit Monaten schon haben die Sitzungen und Be-
ratungen des Organisationskomitees, wie auch der obge-
nannten Spezialkomitees eingesetzt. Möge das vielseitige
Zusammenarbeiten im alten und im neuen Jahre gekrönt
werden vom verdienten Erfolge dieses gemeinnützigen
Unternehmens.

Die kunstgewerbliche Ausstellung in Paris. Die
internationale Ausstellung für moderne dekorative und
angewandte Kunst 19 25 in Paris, für deren Beschickung
der Bundesrat einen Kredit von 300,000 Fr. beantragt,
ist nach der Absicht der Veranstalter weder als Kunst-
ausstellung im engern Sinne des Wortes noch als ge-
wöhnliche Industrie- und GeWerbeausstellung oder gar
als Verkaufsmesse aufzufassen. Sie soll nicht die ge-
samte Produktion eines Landes, sondern strikte nur mo-
derne Schöpfungen von ausgesprochen künstlerischem Cha-
rakter und wirklicher Originalität umfassen. Es wird
besonderes Gewicht darauf gelegt, daß Ensembles mit
allen ihren Zubehörden und nur wenn das nicht mög-
lich ist, Einzelobjekte in Vitrinen usw. ausgestellt werden.
Die Ausstellung verfolgt auch wirtschaftliche Zwecke. Sie
soll im Wettbewerb unter den Völkern über die Produk-
tion jedes einzelnen derselben an verkäuflichen Serien-
artikeln orientieren und ihnen damit auf dem Weltmarkt
neue Absatzmöglichkeiten schaffen. Für den direkten Ver-
kehr mit der Pariser Ausstellungsleitung soll der schwei-
zerffche Gesandte in Paris als Generalkommissär bezeichnet
und als leitendes verantwortliches Organ für die schwei-
zerische Abteilung eine besondere Ausstellungskommission
von 11 Mitgliedern eingesetzt werden, die vom Bundes-
rat zu wählen sind. Für den Vollzug der Beschlüsse
wird sodann noch ein kleinerer Arbeitsausschuß bestellt,
und die Auswahl der eingesandten Objekte einer aus
Künstlern, Industriellen und neutralen Fachleuten zu-
sammengesetzten Jury übertragen.

Autogen-SchweWurs.
(Mitgeteilt.)

Die Continental-Licht- und Apparatebau-
Gesellschaft in Dübendorf veranstaltet wiederum
auf vielseitigen Wunsch ihrer Kundschaft einerseits und
anderseits im Interesse der autogenen Metallbearbeitung

im allgemeinen einen Schweißkurs und zwar vom 9.
bis 12, Januar 1924 in ihren Werkstätten in Düben-
dorf. Der theoretische Unterricht sowohl, wie auch der
praktische werden von geübten Fachleuten erteilt und zwar
von 8—12 und 13V2—17 Uhr laut nachstehendem Pro-
gramm.

Allfällige Interessenten sind zu diesem Kurse freund-
lichst eingeladen und ist ihnen Gelegenheit geboten, sich

mit dem Schweißen sämtlicher Metalle sowie mit der
Handhabung der Apparate vertraut zu machen. Außer
verschiedenen Azetylenerzeugungsapparaten werden auch

Dffsousschweißanlagen in Betrieb genommen. Das neue

Arbeitsverfahren sowie die Apparate dieser bekannten
Firma, die das Neueste auf dem Gebiete der autogenen
Metallbearbeitung darstellen, werden allgemeines Inter-
esse finden.

Die Anmeldungen zu diesem Kurse werden bis 7.
Januar entgegengenommen. Das Kursgeld beträgt 40
Franken und ist bei der Anmeldung auf das Postscheck-
konto Zürich VIlI/2555 einzuzahlen. Die Berechtigung
zur Teilnahme am Kurse tritt mit der Erfüllung dieser

Vorschrift in Wirkung bis zur Besetzung der verfügbaren
Plätze. Für bisherige sowie für neue Kunden ist das

Kursgeld auf 25 Fr. reduziert. In obigen TaxeN ist die

Entschädigung für den Verbrauch von Azetylen und Sauer-
stoff sowie den Zusatzmaterialien inbegriffen. Es wird den

Teilnehmern empfohlen, zum Schweißen geeignete kleine

Gegenstände in verschiedenen Metallen, wenn möglich,
mitzubringen und zur Verfügung zu halten. Die Unfall-
Versicherung geht zu Lasten der Teilnehmer.

Programm:
Mittwoch 9—10'/s Uhr: Theorie über Azetylen- und

Sauerstoff und deren Behandlung. Inbetriebsetzung
der Schweißstellen, Flammenregulierung, BeHand-
lung der Schweißbrenner, Reduzierventile und Fla-
schenventile. -

10Vs—12 und 13^2—17 Uhr: Eisen- und Grauguß-
Schweißübungen.

Donnerstag 8—lU/s Uhr: Theorie über das Schweißen
von Eisen und Gußeisen, Stahlguß und Messing,
Kupfer und Aluminium, Bleilötung und Hartlötung
mit Sauerstoff-Azetylen.

9'/»—12 und 13Vs—17 Uhr: Eisen-, Grauguß- und

Stahlguß und Stahl-Schweißübungen.
Freitag 8—9^2 Uhr: Theorie über Funktion und Be-

dienung der Azetylenapparate und Diffousgas-
apparte. Konstruktion der Schweißbrenner, Redu-
zierventile und Wasservorlagen und ihre sachgemäße
B> Handlung.

9-/2-12 und 13>/2-17 Uhr: Messing, Kupfer und Alu-
minium-Schweißübungen.

Samstag 8—9 V2 Uhr: Theorie über das autogene Schnei-'
den, Konstruktion der Schweißbrenner, Kostenberech-

nung über autogenes Schweißen und Schneiden und

Begleichung verschiedener Schweißoerfahren.
9'/s —12 Uhr: Allgemeine Schweiß-und Schneidübungen,

sowie Hartlöten und Bleilöten.

MtGUStlM.
-j- Bauunternehmer Albert Geißberger-Schort i»

Liestal starb am 22. Dezember nach kurzem Krankheit
im Alter von 58 Jahren. >

-j Zimmermeister Jakob Völklin in MogelSberg
(St. Gallen) ist im Alter von 70 Jahren gestorben, ^

P Steinhauermeister Gottlieb Lochet iA Ober;
scherli (Bern) starb im Alter von 92 Jahren. Er war

' der älteste Gemeindebürger von KöNiz. ' ' - '
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